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Entwurf einer Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die 
Versicherungsunternehmen Meldeverordnung 2020 geändert wird

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des im Betreff genannten 

Entwurfs und nimmt wie folgt Stellung:

In der vorliegenden Verordnung passt die FMA einige Meldepositionen im regulären 

Meldewesen an und ergänzt es hinsichtlich Immobilien, Inflationsanpassungsinformationen, 

Plandaten der Versicherung oder Sensitivitätsinformation. Die Anpassungen und 

Ergänzungen sollen durchgeführt werden, da sich in der Verwaltungspraxis herausgestellt hat, 

dass diese nicht ausreichend waren oder aufgrund von Änderungen anderer rechtlicher 

Vorgaben z. B. seitens der European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) 

notwendig geworden sind.

Die BAK begrüßt die Überführung von Informationen  aus verschiedenen narrativen Berichten 

in das reguläre Meldewesen und erhebt gegen vorliegenden Entwurf keinen Einwand.



 


